
  

 

Salzburg, am 30.10.2025 

 

 

 

 

 

 

 

Derzeit werden die Anträge der Kolleginnen und Kollegen betreffend Geldaushilfe 
bei der Geburt eines Kindes, sowie für Gehaltsvorschüsse von der LPD Salzburg zwar 
entgegengenommen, gelangen aufgrund der Sparmaßnahmen vorerst jedoch nicht 
zur Auszahlung. 

 

Für die FSG – Klub der Exekutive ist dies jedoch nicht nachvollziehbar!! 

In einer Mitteilung des BM.I an den Zentralausschuss vom 16.10.2025 wird 
mitgeteilt, dass die Auszahlung innerhalb der Zentralleitung mit Inkrafttreten des 
Bundesfinanzgesetzes 2025 am 01.07.2025 wieder erfolgt! 
 
Zudem wurde mitgeteilt, dass keine aktuellen Anordnungen des BM.I bestehen, 
die eine Einschränkung der Auszahlung von Geldaushilfen oder Gehaltsvor-
schüssen für die Landespolizeidirektionen vorsehen. 
Dies wurde im Rahmen der letzten Personalleitertagung Anfang Oktober 2025 
gegenüber den Landespolizeidirektionen auch klargestellt. 
 
Daher bringt die FSG – Klub der Exekutive in der nächsten FA-Sitzung am 
06.11.2025 den Antrag ein, die LPD Salzburg möge den Anträgen auf Geldaushilfe 
oder Gehaltsvorschuss Folge leisten und diese entsprechend zur Anweisung 
bringen. 
 

Damit zwischen BM.I und LPD wieder Gleichstellung herrscht! 


